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Bekanntmachungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
* Tagung des Kreistages Anhalt-Bitterfeld am 2.05.2019
* Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse des Kreistages Anhalt-Bitterfeld
* Termine und Tagungen der Ausschüsse des Kreistages Anhalt-Bitterfeld
*  Öffentliche Bekanntmachung eines Antrages der Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG, Schweizer Straße 3a in 01069 Dresden 

auf Erteilung einer Genehmigung nach §§ 4, 10 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb von 
3 Windenergieanlagen (WEA bzw. WKA) im Windpark Quellendorf I vom Typ Vestas V150-4,2 MW (2x NH 166 m) & V136-4,2 MW [1x NH 115 
(112m Turm + 3m Fundamenterhöhung)] in Gemarkungen von Libbesdorf und Quellendorf unter Berücksichtigung des Repowerings von 
technisch veralteten Windenergieanlagen 

*  Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von kulturellen Einrichtungen oder deren kulturelle Projektvorhaben im 
ländlichen Raum des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
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*  Genehmigung des Regionalen Entwicklungsplans für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg mit den Planinhalten „Raumstruk-

tur, Standortpotentiale, technische Infrastruktur und Freiraumstruktur“
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Bekanntmachungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Tagung des Kreistages Anhalt-Bitterfeld
Termin: Donnerstag, 02.05.2019, 18.00 Uhr

Ort:  Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, 
Kreistagssitzungssaal, 
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung 
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Mitglieder 

und der Beschlussfähigkeit 
3.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
4.  Einwohnerfragestunde 
5.  Feststellung der Niederschriften vom 21.02.2019 und 21.03.2019 
6.   Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten 

Beschlüsse, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner entgegenstehen 

7.   Bericht des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten, Eilentscheidungen 
und Bekanntgabe der von den beschließenden Ausschüssen gefassten 
Beschlüsse sowie Informationen der Verwaltung 

8.  Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen 
9.  Behandlung öffentlicher Vorlagen  
9.1. Betrauung des Vereins WeltererbeRegion BV/0902/2019 
  Anhalt-Dessau-Wittenberg e. V. 
9.2. Armutsbericht  BV/0908/2019
9.3. Mitgliedschaft des IFM in der Route der  BV/0909/2019 
 Europäischen Industriekultur (ERIH)
9.4. Rechnungsprüfungsordnung für den Landkreis BV/0912/2019 
 Anhalt-Bitterfeld (RPO) 
9.5.  Satzung über die Erhebung von Gebühren für die  BV/0913/2019 
  Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises 

Anhalt-Bitterfeld (Gebührensatzung RPA) 
9.6.  Drogen- und Suchtprävention  BV/0925/2019
9.7.  Wahl der/des Wahlbevollmächtigten und der/des BV/0926/2019 
  stellvertretenden Wahlbevollmächtigten zur Bildung eines 

Wahlausschusses für die Wahl ehrenamtlicher Richter bei dem 
Verwaltungsgericht Halle

9.8.  Aufhebung der Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten  BV/0928/2019 
  sowie zum Behindertenbeauftragten des Landkreises 

Anhalt-Bitterfeld

9.9.  Bestellung der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten BV/0927/2019 
  des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
9.10.  Beitritt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur  BV/0942/2019 
  „Korbacher Erklärung“
10.  Anfragen und Anregungen der Kreistagsmitglieder 

Nicht öffentlicher Teil
11.  Informationen der Verwaltung
12.  Behandlung nicht öffentlicher Vorlagen 
12.1.   Beauftragung des Landrates zur Führung von  BV/0921/2019 

Grundstücksverkaufsverhandlungen 
13.  Anfragen und Anregungen der Kreistagsmitglieder  
14.  Schließung der Sitzung  

gez. V. Wolpert 
Vorsitzender des Kreistages Anhalt-Bitterfeld

Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse des Kreistages 
Anhalt-Bitterfeld

Kultur- und Tourismusausschuss am 27.03.2019

Beschluss-Nr.: 64-03/2019
Förderung der kommunalen Bibliotheken des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das 
Jahr 2019

Termine und Tagungen der Ausschüsse des Kreistages Anhalt-
Bitterfeld

Sitzung des Vergabeausschusses
Termin:  Montag, 06.05.2019, 17.00 Uhr

Ort:   Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld 
Beratungsraum VIII  
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschussmit-

glieder und der Beschlussfähigkeit
3.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
5.  Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung
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6.   Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse, 
sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
entgegenstehen

7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Behandlung nichtöffentlicher Vorlagen 
11. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 
12. Schließung der Sitzung

gez. Wolkenhaar 
Vorsitzender des Vergabeausschusses

Unterausschuss Jugendhilfeplanung

Termin: Mittwoch, 08.05.2019, 17:00 Uhr 

Ort:  Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, 
Kreistagssitzungssaal,  
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt) 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung  
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschussmit-

glieder und der Beratungsfähigkeit  
3.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung  
4.  Einwohnerfragestunde  
5.  Feststellung der Niederschrift vom 20. Februar 2019  
6.  Informationen der Verwaltung  
7.  Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen  
8.  Behandlung öffentlicher Vorlagen  
8.1   Vergabe der Fördermittel für zurückgestellte Anträge  BV/0905/2019 

für das Jahr 2019 gemäß der Richtlinie Jugendarbeit
8.2   Vergabe von Fördermittel aus dem Reservefonds der  BV/0930/2019 

Jugendpauschale 2019 für die Erhöhung der Personalkosten 
für die Leiterin im ASB Jugendclub Raguhn auf Grund einer 
Korrektur 

8.3   Handlungsempfehlungen zur Umsetzung § 23 KiFöG-LSA -  BV/0935/2019 
Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen

8.4   Satzung über das Wahlverfahren zu der Kreiselternvertretung  BV/0936/2019 
für die Kindertageseinrichtungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

8.5   Weiterführung des ESF-Programms „Schulerfolg sichern“  BV/0940/2019 
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

8.6   Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur  BV/0945/2019 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 
und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Richtlinie Jugendarbeit

9.  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder  
10.  Schließung der Sitzung  

gez. Vogel 
Vorsitzende des Unterausschusses Jugendhilfeplanung

Jugendhilfeausschuss
Termin: Mittwoch, 08.05.2019, 19:00 Uhr 

Ort:  Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, 
Kreistagssitzungssaal,  
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung  
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschussmit-

glieder und der Beschlussfähigkeit  
3.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung  
4.  Einwohnerfragestunde  
5.  Niederschriften vom 13. März 2019, 20. März 2019 und 10. April 2019  
6.  Bericht der Vorsitzenden des Unterausschusses Jugendhilfeplanung  
7.   Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten 

Beschlüsse, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner entgegenstehen  

8.  Informationen der Verwaltung  
9.  Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen  
10.  Behandlung öffentlicher Vorlagen  
10.1  Vergabe der Fördermittel für zurückgestellte Anträge für  BV/0905/2019 
 das Jahr 2019 gemäß der Richtlinie Jugendarbeit
11.  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 

Nicht öffentlicher Teil
12.  Informationen der Verwaltung  
13.  Behandlung nicht öffentlicher Vorlagen  
14.  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder  
15.  Schließung der Sitzung  

gez. Urban 
Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses

Kultur- und Tourismusausschuss
Termin: Mittwoch, 08.05.2019, 18:00 Uhr 

Ort:  Gröbzig, Rathaus, 
Marktplatz 1 in 
06388 Südliches Anhalt, OT Gröbzig 
Sitzungssaal

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschussmit-

glieder und der Beschlussfähigkeit
3.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4.  Einwohnerfragestunde
5.  Feststellung der Niederschrift vom 27.03.2019
6.   Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten 

Beschlüsse, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner entgegenstehen

7.  Informationen der Verwaltung
8.  Bekanntgabe amtlicher Mitteilunge
9.  Behandlung öffentlicher Vorlagen
9.1   2. Änderung der Honorarordnung für freiberufliche BV/0931/2019 

Lehrkräfte an den Musikschulen des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld

9.2   2. Änderung zur Benutzungs- und Entgeltordnung  BV/0932/2019 
der „Galerie am Ratswall“

9.3   Projektvereinbarung über die Durchführung des Projektes  BV/0934/2019 
„Kunstwelten“ im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2019

9.4  Förderung der 15. Internationalen Fasch-Festtage BV/0939/2019 
 in Zerbst vom 11. bis zum 14. April 2019
10.  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Nicht öffentlicher Teil
11.  Informationen der Verwaltung
12.  Behandlung nicht öffentlicher Vorlagen
13.  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
14.  Schließung der Sitzung

gez. Mormann 
Vorsitzender des Kultur- und Tourismusausschusses 

Sozial- und Gesundheitsausschuss
Termin: Donnerstag, 09.05.2019, 18:00 Uhr 

Ort: Jobcenter (KomBA-ABI), OT Bitterfeld, 
 Chemieparkstraße 7, 06749 Bitterfeld-Wolfen  
 Nebengebäude (ehemals Transpetrol), Beratungsraum

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1.  Eröffnung der Sitzung
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschussmit-

glieder und der Beratungsfähigkeit
3.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung  
4.  Einwohnerfragestunde
5.  Feststellung der Niederschrift vom 14.03.2019
6.  Informationen der Verwaltung
7.  Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen
8.  Vorstellung des Hospizvereins Wolfen
9.  Gesundheitsberichterstattung des Gesundheitsamtes
10.   Situationsbericht zur Zuweisung, Unterbringung und Betreuung von nicht 

dauerhaft aufenthaltsberechtigten Ausländern im Landkreis  
11.  Bericht zu den Erfahrungen mit der Umsetzung des schlüssigen Konzeptes
12.  Behandlung öffentlicher Vorlagen 
12.1   2. Änderungssatzung zur Satzung zum  BV/0941/2019 

Rettungsdienstbereichsplan für den Rettungsdienstbereich 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

13.  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
14.  Schließung der Sitzung

gez. Zoschke 
Vorsitzende des Sozial- und Gesundheitsausschusses
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Öffentliche Bekanntmachung eines Antrages der Windpark 
Quellendorf Eins GmbH & Co. KG, Schweizer Straße 3a in 
01069 Dresden auf Erteilung einer Genehmigung nach §§ 4, 
10 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errich-
tung und zum Betrieb von 3 Windenergieanlagen (WEA bzw. 
WKA) im Windpark Quellendorf I vom Typ Vestas V150-4,2 MW 
(2x NH 166 m) & V136-4,2 MW [1x NH 115 (112m Turm + 3m 
Fundamenterhöhung)] unter Berücksichtigung des Repowe-
rings von technisch veralteten Windenergieanlagen
Die Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG, Schweizer Straße 3a in 01069 Dresden 
beantragte beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Erteilung einer Genehmigung nach §§ 4, 
10 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb von

3 Windenergieanlagen (WEA bzw. WKA) im Windpark Quellendorf I vom Typ 
Vestas V150-4,2 MW (2x NH 166 m) & V136-4,2 MW [1x NH 115 

(112m Turm + 3m Fundamenterhöhung)] unter Berücksichtigung des Repowerings 
von technisch veralteten Windenergieanlagen

(Anlage gemäß Nr. 1.6.2 V des Anhangs 1 der ersten Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen - 4. BImSchV)

am Standort: Gemarkung Libbesdorf, Flur 5 , Flurstücke 76, 29 und Quellendorf, Flur 2, 
Flurstück 21.

Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der 
9. BImSchV (Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) öffentlich be-
kannt gemacht.

Die Anlagen sollen voraussichtlich im Januar 2021 in Betrieb genommen werden.

Das Vorhaben unterliegt gem. UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung)  
Anlage 1 Nr. 1.6.3 der Pflicht zur Durchführung einer standortbezogenen Vorprüfung des 
Einzelfalls gem. § 7 Abs. 2 UVPG.

Auf Antrag des Vorhabenträgers wird gem. § 7 Abs. 3 UVPG eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist gem. § 4 UVPG ein unselbständiger Teil verwal-
tungsbehördlicher Verfahren ist, welches der Zulassungsentscheidung dienen soll. 

Der Genehmigungsbehörde lagen zum Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungsverfahrens 
folgende entscheidungserhebliche Berichte und Empfehlungen zur Prüfung der Umwelt-
verträglichkeit vor:

- UVP-Bericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
-  Avifaunistische Untersuchungen für einen geplanten Windenergiepark bei 

Quellendorf/LK Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
- Horstkartierung 2014
- Raumnutzungsanalyse 2015
-  UVP-Anlage 5 Fledermausgutachten zum geplanten Windenergiestandort 

Quellendorf im Land Sachsen-Anhalt
- Visualisierung
- Schallgutachten
- Schattengutachten
-  Vorprüfung FFH-Verträglichkeit FFH-Gebiet FFH0125 „Brambach südwestlich 

Dessau“ Windpark Quellendorf I

Während der Einwendungsfrist sind die entscheidungserheblichen Berichte und Empfeh-
lungen gem. § 20 Abs. 2 UVPG über das zentrale Internetportal der Länder unter folgendem 
Link: https://www.uvp-verbund.de/portal/ abrufbar. 

Die Antragsunterlagen, einschließlich die entscheidungserheblichen sonstigen Unterlagen 
zum Vorhaben sowie fachbehördlichen Stellungnahmen und den Erwiderungen des Vorha-
benträgers, die die Angaben über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und 
die Allgemeinheit oder Empfehlungen zur Begrenzung dieser Auswirkungen enthalten und 
der Genehmigungsbehörde zum Zeitpunkt der Bekanntmachung vorlagen, liegen in der 
Zeit vom

17.05.2019 bis einschließlich 17.06.2019

bei folgenden Behörden aus und können dort zu den angegebenen Werktagen und Zeiten 
eingesehen werden:

1. Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 Beratungsraum E64
 Zeppelinstr. 15
 06366 Köthen(Anhalt)

 Mo. 09.00 bis 12.00 Uhr
 Di. 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
 Mi. 09.00 bis 12.00 Uhr
 Do. 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
 Fr. 09.00 bis 12.00 Uhr

2. Einheitsgemeinde Stadt Südliches Anhalt
 OT Weißandt-Gölzau
 Zimmer 111 
 Hauptstr. 31
 06369 Weißandt-Gölzau

 Mo. 9.00 bis 12.00 Uhr
 Di. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
 Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr 
 Do. 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr
 Fr. geschlossen

3. Einheitsgemeinde Osternienburger Land 
 OT Osternienburg
 Zimmer 21A
 Rudolf-Breitscheid-Straße 32e
 06386 Osternienburger Land

 Mo. 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
 Di. 09.00 bis 12.00 Uhr
 Mi. geschlossen
 Do. 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
 Fr. 09.00 bis 12.00 Uhr

4. Stadt Dessau-Roßlau
 Bürgerhaus „Alte Schäferei“
 Büro der Ortschaftsassistentin
 Knobelsdorffallee 4
 06847 Dessau-Roßlau

 Mo. 13:30 Uhr bis 18.00 Uhr
 Di. 09.00 bis 15.00 Uhr
 Mi. geschlossen
 Do. 15.00 bis 18.00 Uhr
 Fr. 15.00 bis 18.00 Uhr

Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 17.05.2019 bis einschließlich 17.07.2019 
schriftlich oder in elektronischer Form bei der Genehmigungsbehörde oder bei der Stelle 
erhoben werden, bei der der Antrag und die Unterlagen zur Einsicht ausliegen.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonders privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen auch die volle und leserliche 
Anschrift des Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, wes-
halb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antrag-
stellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und An-
schrift unkenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die 
frist- und formgerecht erhobenen Einwendungen zu erörtern.

Sofern ein Erörterungstermin durchgeführt wird, findet dieser wie folgt statt:

Datum:  27. August 2019
Beginn der Erörterung: 09:00 Uhr
Ort der Erörterung: Kreistagssitzungsaal 
  Am Flugplatz 1
  06366 Köthen (Anhalt)

Zu diesem Termin wird nicht gesondert eingeladen. Bei Bedarf wird in dieser Veranstaltung 
ein Termin für die Fortführung der Erörterung festgelegt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers 
oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwen-
der, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter be-
zeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter 
kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten 
Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthal-
ten, können unberücksichtigt bleiben.

Entscheidet die Genehmigungsbehörde, dass kein Erörterungstermin stattfindet, wird dies 
bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
und den Genehmigungsantrag, mit Ausnahme an die Antragstellerin, durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgt.

gez. Wohmann 
Dezernentin 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
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Auf der Grundlage des § 6 Abs. 5 Satz 2 der Hauptsatzung hat sich der der Kultur- und 
Tourismusausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in öffentlicher Sitzung am 
12.12.2018 die nachstehend aufgeführte Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von kulturellen Einrichtungen oder deren kulturelle Projektvorhaben im 
ländlichen Raum des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gegeben.

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von kulturellen Einrichtungen oder deren kulturelle 
Projektvorhaben im ländlichen Raum des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld 
Inhaltsverzeichnis

Teil I Allgemeine Verfahrensgrundsätze

1.  Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen
 1.1 Zuwendungszweck
 1.2 Rechtsgrundlagen

2.  Gegenstand und Ziele der Förderung, Ausschlusskriterien
 2.1 Gegenstand der Förderung
 2.2 Ziele der Förderung im ländlichen Raum
 2.3 Ausschlusskriterien

3. Antragsberechtigte/Zuwendungsempfänger
 3.1 Antragsberechtigte
 3.2 Räumlicher und inhaltlicher Bezug
 3.3 Weiterleitung an Dritte

4. Zuwendungsvoraussetzungen
 4.1 Antragsteller
 4.2 Maßgaben

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
 5.1 Zuwendungs- und Finanzierungsart
 5.2 Umfang und Höhe der Zuwendung
 5.3 Zuwendungsfähige Einrichtungen und Vorhaben
 5.4 Zuwendungsfähige und nichtzuwendungsfähige Ausgaben

Teil II Verwaltungsverfahren

6. Antragsverfahren/-fristen
 6.1 Antragstellung
 6.2 Antragstellung vorzeitiger Maßnahmebeginn

7. Bewilligungsverfahren
 7.1 Bewilligung
 7.2 Ausschluss eines Antrages vom Bewilligungsverfahren

8. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
 8.1 Mitteilungspflichten
 8.2 Verletzung der Mitteilungspflichten

9. Auszahlungsverfahren
 9.1 Auszahlungsfristen
 9.2 Auszahlung bei Anteilfinanzierung
 9.3 Auszahlung in Teilbeträgen

10.  Verwendung der Zuwendung, Verwendungsnachweis und Prüfung der 
Verwendung

 10.1 Verwendung der Zuwendung
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Anlage: Übersicht über Ortsteile im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die „ländlicher Raum“ 
im Sinne der Richtlinie sind

Teil I Allgemeine Verfahrensgrundsätze

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

1.1 Zuwendungszweck 

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, nachfolgend Landkreis genannt, gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinie Zuwendungen zur Förderung von kulturellen Einrichtungen und Projekt-
maßnahmen in den regionalen ländlichen Räumen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, die 
ohne die Zuwendung des Landkreises sonst nicht oder in dem erforderlichen und notwen-
digen Umfang betrieben oder umsetzbar wären und an deren Realisierung der Landkreis 
ein erhebliches Interesse hat.

Im Sinne dieser Richtlinie gehören dazu die Einheitsgemeinden Stadt Aken, Stadt Köthen, 
Stadt Raguhn-Jeßnitz, Stadt Sandersdorf-Brehna, Stadt Südliches Anhalt, Stadt Zerbst, 
Stadt Zörbig, Osternienburger Land und Muldestausee mit ihren Ortsteilen. Darüber hinaus 
gilt die Richtlinie für die ländlich geprägten Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Bitter-
feld-Wolfen (u. a. Rödgen, Thalheim), Köthen und Zerbst. Dieser Richtlinie ist als Anlage 
eine Übersicht über die Ortsteile im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die ländlicher Raum i. S. 
der Richtlinie sind, beigefügt. 

Die Förderung des Landkreises soll insbesondere im Zusammenwirken mit den kommuna-
len Trägern dazu beitragen, die in den regionalen ländlichen Räumen bestehenden kul- 
turellen Einrichtungen zu erhalten und weiter zu entwickeln. Darüber hinaus sollen im 
Rahmen einer Anschubfinanzierung geplante kulturelle Einrichtungen und Projektvorha-
ben gefördert und in ihrer weiteren Entwicklung unterstützt werden. 

Der Landkreis möchte im Sinne dieser Richtlinie lokale und regionale Leuchtturmprojekte 
in den ländlichen Einheitsgemeinden fördern, welche einerseits die Verbundenheit und 
Identifikation der ländlichen Bevölkerung mit ihrer Region stärken und entwickeln, ande-
rerseits sollen diese Projekte eine Signalwirkung in der Kommune und darüber hinaus 
haben, um das Interesse von Menschen aus anderen Regionen zu wecken und somit den 
Bekanntheitsgrad für die Einrichtung und oder das Projektvorhaben und die Region zu 
erhöhen. 

Die Gewährung von Zuwendungen stellt eine freiwillige Leistung des Landkreises dar. Ein 
Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Vielmehr entscheidet der Landkreis aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Höhe der jährlich zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel bestimmt der Kreistag im Rahmen seiner Beschlussfassung 
zur Haushaltssatzung des Landkreises für das jeweilige Haushaltsjahr. 

1.2. Rechtsgrundlagen 

Der Landkreis gewährt Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinie, in Anwendung der 
§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO LSA) vom  
30. April 1991 (GVBl. LSA S. 246) i. V. m. den Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23 und 44 
der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO LSA, RdErl. des MF vom 01. Februar 2001, MBl. LSA 
S. 241) sowie in Anwendung des RdErl. des MF vom 06. Juni 2016 – 21.12-04011-8  
(Zuwendungsrechtsergänzungserlass, MBl. LSA S. 383) und der Verordnung (EU)  
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2016 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union [ABl. EU Nr. L 187 vom 
26.06.2014, S. 1 - (AGVO)] i. V. m. der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf Deminimis-Beihilfen (ABl. Nr. L 352, S. 1) in den jeweils 
geltenden Fassungen und der Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 

2. Gegenstand und Ziele der Förderung 

2.1 Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung im Sinne dieser Richtlinie sind kulturelle Einrichtungen und 
Projektvorhaben, die darauf ausgerichtet sind, vielfältige und attraktive kulturelle Angebo-
te für die in den regional ländlichen Räumen lebende Bevölkerung zu unterbreiten und 
nachhaltig zu etablieren. Hierdurch soll die lokale wie auch die regionale Identität gestärkt 
und dem Bevölkerungsrückgang auf dem Land entgegengewirkt werden. 

Kulturelle Einrichtungen im Sinne dieser Richtlinie sind Institutionen, die einer breiten  
Öffentlichkeit und allen Bevölkerungsschichten zugänglich sind, die gezielt und nachhaltig 
kulturelle und Bildungsangebote unterbreiten, die der kulturellen Begegnung, dem Aus-
tausch und der kulturellen und künstlerischen Betätigung dienen. Zu diesen kulturellen 
Einrichtungen zählen insbesondere Museen, Heimatstuben, Kultur- und Gemeindezentren 
etc. 

2.2 Ziele der Förderung im ländlichen Raum 
• Entwicklung einer ausgewogenen kulturellen Infrastruktur, 
•  Erhaltung, Entwicklung und Schaffung von kulturellen Einrichtungen und Projekten, 

mit vielfältigen, alltagsnahen und kulturellen Angeboten für alle Bevölkerungsschich-
ten und Generationen, 

•  Stärkung und Entwicklung der lokalen und regionalen Identität sowie des kommuna-
len Gemeinwesens. 

2.3 Ausschlusskriterien 

Von einer Förderung i. S. d. Richtlinie ausgeschlossen sind Einrichtungen und Projektvor-
haben, 
• die auf eine Gewinnerzielung ausgerichtet sind, 
• die einen kommerziellen Charakter haben, 



 28  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Anhalt-Bitterfeld  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  26. April 2019

•  die ausschließlich parteipolitisch, religiös sowie vereinsintern ausgerichtet sind, 
• die ihren Schwerpunkt nicht im kulturellen Bereich haben. 

3. Antragsberechtigte/Zuwendungsempfänger

3.1 Antragsberechtigte

Antragsberechtigt im Sinne dieser Richtlinie sind die Städte und Gemeinden im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld wie für den „ländlichen Raum“ in der Anlage abgebildet
• für kulturellen Einrichtungen/Projektvorhaben in eigener Trägerschaft, 
•  für kulturelle Einrichtungen/Projektvorhaben in Trägerschaft von juristischen Personen 

des privaten Rechts im eigenen kommunalen Zuständigkeits- und Wirkungskreis.

3.2 Räumlicher und inhaltlicher Bezug

Die zu fördernden kulturellen Einrichtungen und Projektvorhaben müssen einen räum- 
lichen oder fachlich inhaltlichen Bezug zur Einheitsgemeinde sowie zum Landkreis auf-
weisen.

3.3 Weiterleitung an Dritte

Der Zuwendungsempfänger darf die vom Landkreis gewährte Zuwendung nur an Dritte  
(u. a. juristische Personen des privaten Rechts) weiterleiten, die in das Antragsverfahren 
involviert sind. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1. Antragsteller

4.1.1 Gefördert werden grundsätzlich nur Einrichtungen oder Projektvorhaben, deren Ge-
samtfinanzierung gesichert ist und deren Förderzeitraum auf die Dauer eines Haushalts-
jahres begrenzt ist. Dies ist durch einen ausgeglichenen Kosten- und Finanzierungsplan, 
welcher hierfür alle Aufwendungen und Erträge enthält, nachzuweisen. Die dem Antrag-
steller gewährte Zuwendung darf nicht zu einer Überfinanzierung der Einrichtung oder des 
Projektvorhabens führen. 

4.1.2 Gefördert werden grundsätzlich nur Antragsteller, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Eigenmittel zur Finanzierung der Einrichtung und/oder des Projektvorhabens einsetzen 
und/oder sich nachweislich um die Einwerbung von Drittmitteln bemüht haben. 

Der Antragsteller muss glaubhaft darstellen können, dass die Einrichtung und/oder das 
Projektvorhaben mit den zur Verfügung stehenden eigenen finanziellen Mitteln nicht reali-
siert werden kann. 

Die Förderung folgt dabei dem Nachrangigkeitsprinzip, nachdem der Landkreis eine För-
derung nur insoweit vorzunehmen hat, als 

1.  eine andere Finanzierung durch eigene Mittel des Antragstellers oder Drittmittel nicht 
möglich ist,

2.  eine angemessene Eigenbeteiligung sichergestellt ist und dies bei Antragstellung 
dargelegt bzw. nachgewiesen wird.

Der Zuwendungsempfänger hat zu gewährleisten, dass eine sparsame und wirtschaftliche 
Verwendung der Landkreismittel erfolgt. 

4.1.3 Die Bewilligungsbehörde prüft in jedem Einzelfall, ob die Förderung eine potenzielle 
Beihilfe nach den Artikeln 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union i. V. m. der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union auf De-minimis-Beihilfen darstellt. 

4.2. Maßgaben

4.2.1 Gefördert werden ausschließlich Einrichtungen und Projektvorhaben (Leuchtturm-
projekte) mit nachhaltiger lokaler und regionaler Bedeutung und an deren Erfüllung des 
mit der Zuwendung verfolgten Zwecks der Landkreis ein erhebliches Interesse hat. 

4.2.2 Gefördert werden ausschließlich Projektvorhaben, mit denen bei der Antragstellung 
noch nicht begonnen worden ist. Beabsichtigt der Antragsteller mit dem Projektvorhaben 
vor der Bewilligung der Zuwendung zu beginnen, so bedarf es einer Antragstellung auf 
eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns. 

4.2.3 Gefördert werden Einrichtungen und Projektvorhaben im Rahmen einer Anschub- 
finanzierung. Nicht gefördert werden Folgekosten (u. a. Bewirtschaftung, Unterhaltung) 
des Projektvorhabens. 

4.2.4 Nicht gefördert werden wiederkehrende Projektvorhaben. 

4.2.5 Hat ein Antragsteller für eine Einrichtung und/oder ein Projektvorhaben bereits 
Fördermittel erhalten, so kann dieser für ein weiteres Projektvorhaben erst nach Ablauf 
von vier Jahren eine Förderung beantragen. 

4.2.6 Der Landkreis fördert kulturelle Einrichtungen und Projektvorhaben i. S. d. Richtlinie 
bis maximal 25.000,00 Euro an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungs- und Finanzierungsart

5.1.1 Projektförderung

Der Landkreis gewährt i. S. d. Richtlinie und im Rahmen der Projektförderung Zuwendun-
gen in Form von zweckgebundenen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen zu den als zuwen-

dungsfähig anerkannten Ausgaben grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden 
Zwecks nach einem Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben (An-
teilfinanzierung). 

5.1.2 Institutionelle Förderung

Der Landkreis gewährt i. S. d. Richtlinie und im Rahmen der institutionellen Förderung 
Zuwendungen in Form von zweckgebundenen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen als insti-
tutionelle Förderung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines Teils der Ausgaben 
des Zuwendungsempfängers für die kulturelle Einrichtung und das bestehende Haushalts-
jahr. 

5.2 Umfang und Höhe der Zuwendung

5.2.1 Projektförderung

Die Zuwendungshöhe bei Projektvorhaben kann für den zu fördernden Zweck bis zu  
70 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch bis zu 25.000,00 Euro an den 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen. 

Eine Eigenbeteiligung des Antragstellers von mindestens 10 v. H. an den zuwendungsfähi-
gen Ausgaben ist erforderlich. Der Antragsteller hat sich nachweislich um eine Mitfinan-
zierung bei seiner Sitzgemeinde zu bemühen. 

Eine finanzielle Beteiligung weiterer Zuwendungsgeber an dem Projektvorhaben wird 
nicht ausgeschlossen. Dies ist gegenüber dem Landkreis als Zuwendungsgeber durch den 
Antragsteller anzuzeigen (Antragskopie). Ein entsprechender Nachweis über die Höhe der 
gewährten Zuwendung durch Dritte ist im Rahmen der Verwendungsnachweisführung 
vorzulegen. 

5.2.2 Institutionelle Förderung

Die Zuwendungshöhe bei kulturellen Einrichtungen kann höchstens 25.000,00 Euro zur 
Deckung der gesamten Ausgaben (ohne Personalkosten) oder eines Teils der Ausgaben 
des Zuwendungsempfängers im bestehenden Haushaltsjahr betragen. 

5.3 Zuwendungsfähige Einrichtungen und Vorhaben

Zuwendungsfähige Einrichtungen können insbesondere sein: 
Museen, Heimatstuben, Kultur- und/oder Gemeindezentren (vgl. Pkt. 2.1) 

Zuwendungsfähige Projektvorhaben können sein: 
investive Maßnahmen und Baumaßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Schaffung 
von kulturellen Einrichtungen oder andere Projekte, die in ihrer Bedeutung über den 
Raum der antragstellenden Kommune hinauswirken und deren Nachhaltigkeit erkennbar 
ist.

5.4 Zuwendungsfähige und nichtzuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähige Ausgaben sind nur die in direktem Zusammenhang mit der Einrichtung 
und/oder dem Projektvorhaben entstehenden und je nach Art und Umfang der Maßnahme 
angemessenen Ausgaben. 

5.4.1 Zuwendungsfähige Ausgaben sind:
• Bewirtschaftungskosten (u. a. Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung),
• Miete und Mietnebenkosten 
• Kosten für Versicherungen, 
• Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/Werbung, 
• Kosten für Sach- und Verbrauchsmaterial,
• Kosten für Bürobedarf, Telefon, Porto etc. 
• Kosten für technische Geräte, sonstige Ausstattungen und Ausrüstungen, 
•  Kosten für investive und Baumaßnahmen zur Schaffung, Erweiterung, Modernisierung 

oder Rekonstruktion (Instandhaltung bzw. Instandsetzung) von kultureller Einrichtun-
gen (unter Beachtung und Anwendung des öffentlichen Vergaberechts).

5.4.2 Nichtzuwendungsfähige Ausgaben sind:
• unbare Eigenarbeitsleistungen (kassenmäßig nicht nachgewiesene Leistungen), 
•  Aufwendungen für allgemeine kommunale oder Vereinszwecke (die sich ausschließ-

lich an die eigenen Mitglieder richten sowie Mitgliedsbeiträge für Verbände/Dachver-
bände), 

• Kosten für Speisen und Getränke sowie Präsente, 
•  Kosten, die durch Versäumnisse oder das Fehlverhalten des Zuwendungsempfängers 

entstanden sind (Versäumnisgebühren, nicht genutzte Skonti und Rabatte etc.), 
•  die Umsatzsteuer, die nach § 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) als Vorsteuer abziehbar 

ist,
• Kosten für Honorare und Aufwandsentschädigungen.

Teil II Verwaltungsverfahren

6. Antragsverfahren/-fristen

6.1 Antragstellung

6.1.1 Antragstellung auf Förderung

Die Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind schriftlich bis zum 01.10. des lfd. Ka-
lenderjahres für das Folgejahr zu stellen. Anträge für das Jahr 2019 sind schriftlich bis 
zum 31.05.2019 einzureichen. 

Die erforderlichen Antragsformulare sind beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Dezernat I, Kul-
turamt, erhältlich und können über das Internet (http://www.anhalt-bitterfeld.de) abgeru-
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fen werden. Das Antragsformular ist vollständig ausgefüllt, mit rechtsverbindlicher Unter-
schrift und den erforderlichen und notwendigen Unterlagen beim Landkreis Anhalt- 
Bitterfeld, Dezernat I, Kulturamt, einzureichen. 

Art, Umfang und Notwendigkeit des vorgesehenen Vorhabens sind im Antrag detailliert 
darzustellen. Der Antrag auf die Gewährung einer Zuwendung muss zudem die zur Beur-
teilung der Erforderlichkeit bzw. der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung 
erforderlichen Angaben enthalten. Die Angaben sind durch geeignete Unterlagen und 
durch entsprechende Kostenkalkulationen zu belegen bzw. zu untersetzen. 

Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen: 
• detaillierte Beschreibung der Maßnahme, ggf. Konzeption, 
•  Kosten- und Finanzierungsplan unter Angabe der zu erwartenden Einnahmen und Aus-

gaben,
•  bei einer institutionellen Förderung, ist der Wirtschafts- oder Haushaltsplan beizufü-

gen,
• Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist,
• Begründung zum Eigenanteil des Antragstellers,
• Rechtsform und Vertretungsregelungen bzw. -befugnisse, 
• bei kulturellen Einrichtungen der Nachweis zum Eigentümer bzw. zur Trägerschaft.

Im Finanzierungsplan ist der Eigenanteil des Antragstellers u. a. auch prozentual auszu-
weisen. Werden im Kosten- und Finanzierungsplan Einnahmen ausgewiesen, die z. B. über 
Eintrittsgelder akquiriert werden sollen, sind diese kalkulatorisch zu untersetzen. Dies gilt 
ausgabenseitig insbesondere auch für die ausgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben 
etc. 

Der Landkreis kann im Rahmen des Prüfverfahrens weitere notwendige bzw. erforderliche 
Unterlagen vom Antragsteller abfordern. Soweit einnahme- als auch ausgabeseitig veran-
schlagte Planansätze nicht nachvollziehbar sind, ist der Landkreis berechtigt und ver-
pflichtet, entsprechende Kalkulationen dieser Kostenpositionen vom Antragsteller abzu-
fordern. 

Ist der Antragsteller zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt, hat er im Kosten- und 
Finanzierungsplan die sich daraus ergebenden Vorteile auszuweisen (Nettobeträge ohne 
Mehrwertsteuer). 

Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nach wirtschaftlichen und wettbewerblichen  
Gesichtspunkten an leistungsfähige Anbieter zu vergeben. Die Bewilligungsbehörde ist 
berechtigt, Vergabeprüfungen durchzuführen. Folgende Vorschriften sind zu beachten:
•  bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für 

Bauleistungen Teil A (VOB/A) 
•  bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Vergabe- und 

Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A, Abschnitt 1) 
•  Rechtsvorschriften und Runderlasse über Ausnahmeregelungen bei der Vergabe  

öffentlicher Aufträge. 

Bei allen beteiligten Stellen, die zur Finanzierung der kulturellen Einrichtung/des Projekt-
vorhabens beitragen sollen, sind durch den Antragsteller identische Kosten- und Finanzie-
rungspläne einzureichen. 

6.1.2 Eingangsbestätigung

Der Antragsteller erhält vom Landkreis eine schriftliche Eingangsbestätigung zzgl. einer 
Registriernummer für die weitere Bearbeitung des Antrages. 

Der zuständige Fachausschuss des Kreistages wird über den Sachstand bzgl. der Antrag-
stellungen informiert. 

6.1.3 Antragsprüfung und –entscheidung

6.1.3.1 Prüfung

Die Verwaltung prüft, ob die für die Förderung erforderlichen und notwendigen Angaben 
durch den Antragsteller vollständig erbracht worden und ob die Voraussetzungen für die 
Gewährung einer Zuwendung nach dieser Richtlinie erfüllt sind. Die Verwaltung hat zudem 
zu prüfen, ob die Einrichtung oder Maßnahme bereits durch finanzielle Mittel des Land-
kreises gefördert wird (Ausschluss einer Doppelförderung). 

Der Landkreis hat darüber hinaus zu prüfen, ob Projektvorhaben des Antragsstellers inner-
halb der vergangenen vier Jahre gefördert wurden.

Nach erfolgter Antragsprüfung erarbeitet die Verwaltung eine Beschlussempfehlung für 
den zuständigen Fachausschuss des Kreistages. 

6.1.3.2 Beratung und Beschlussfassung im Fachausschuss

Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung der Verwaltung berät der Fachausschuss 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung über die Förderung der eingereichten Anträge und 
entscheidet hierüber durch Beschlussfassung im Rahmen der durch den Haushalt des 
Landkreises zur Verfügung gestellten Mittel. Auf die Regelungen gemäß § 6 Abs. 5 der 
Hauptsatzung des Landkreises wird insoweit verwiesen. 

6.2 Antragstellung auf vorzeitigen Maßnahmebeginn

6.2.1 Antragstellung

Gemäß Nr. 1.3 der VV-LHO LSA zu § 44 dürfen Zuwendungen zur Projektförderung nur für 
solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Ausnahmsweise 
kann ein vorzeitiger Maßnahmebeginn zugelassen werden. Hierzu bedarf es einer recht-

zeitigen (vor Maßnahmebeginn) und begründeten Antragstellung. Dies kann zeitgleich mit 
der Fördermittelbeantragung erfolgen. 

Eine Refinanzierung bereits begonnener Maßnahmen ist rechtlich unzulässig.

6.2.2 Prüfung des Antrages

Insbesondere unter Heranziehung der rechtlichen Bestimmungen gemäß dem RdErl. vom 
07.08.2013 (Zuwendungsrechtsergänzungserlass), Abschnitt 6 – Vorzeitiger Maßnahme-
beginn – in der jeweils geltenden Fassung, prüft die Verwaltung den Antrag auf Zulassung 
einer Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns. Die Bewilligung bzw. die 
Ablehnung eines Antrages erteilt die Verwaltung schriftlich durch Erlass eines Bescheides 
(Beschluss des Kultur- und Tourismusausschusses vom 04.05.2016, Beschluss-Nr. 
28-05/2016). 

Bei Anträgen von besonderer Bedeutung verbleibt die Entscheidung über den vorzeitigen 
Maßnahmebeginn beim Kultur- und Tourismusausschuss (Beschluss des Kultur- und  
Tourismusausschuss vom 04.05.2016, Beschluss-Nr. 28-05/2016). Nach erfolgter Antrags-
prüfung erarbeitet die Verwaltung eine Beschlussempfehlung für den Fachausschuss, der 
hierüber grundsätzlich in öffentlicher Sitzung entscheidet. 

7. Bewilligungsverfahren

7.1 Bewilligung

Bewilligungsbehörde ist der Landkreis. Über die Bewilligung einer Zuwendung entschei-
det grundsätzlich der Kultur- und Tourismusausschuss. 

Die Bewilligung bzw. die Ablehnung eines Antrages erteilt die Verwaltung nach erfolgter 
Beschlussfassung durch den Fachausschuss schriftlich durch Erlass eines Bewilligungs- 
bzw. Ablehnungsbescheides, sobald die haushaltsrechtliche Ermächtigung vorliegt. 

Der Fachausschuss ist über die Bescheiderteilungen durch den Landkreis sowie durch das 
Land zu informieren. 

7.2 Ausschluss eines Antrages vom Bewilligungsverfahren
Die Bewilligung eines Antrages erfolgt nicht, 
•  wenn der Antragsteller seiner Verpflichtung zur Vorlage von Verwendungsnachweisen 

und Belegen früher gewährter Zuwendungen nicht oder nicht vollständig nachgekom-
men ist, 

•  wenn der Antragsteller im Rahmen des Prüfverfahrens keine sachbegründeten und 
entscheidungsrelevanten Unterlagen (nach Aufforderung) eingereicht hat. 

8. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

8.1 Mitteilungspflichten
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich dem Landkreis anzuzeigen, 
wenn 
•  er nach der Vorlage des Kosten- und Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für 

denselben Zweck bei anderen (öffentlichen) Zuwendungsgebern und sonstigen Dritten 
beantragt und/oder von ihnen erhält oder wenn sich eine Ermäßigung der Gesamtaus-
gaben oder eine Änderung in der Finanzierung der Maßnahme ergibt, 

•  der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgeb- 
liche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

•  sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewillig-
ten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

•  die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
der Auszahlung verbraucht werden können, 

•  zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr ent-
sprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 

• ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 

8.2 Verletzung der Mitteilungspflichten

Verletzt der Zuwendungsempfänger seine Mitteilungspflichten, prüft die Verwaltung eine 
Rücknahme bzw. den Teilwiderruf oder den Widerruf des Zuwendungsbescheides. 

9. Auszahlungsverfahren

9.1 Auszahlungsfristen

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Erteilung des Zuwendungsbescheides und 
nach dem Eintritt der Bestandskraft des Bescheides auf schriftliche Mittelanforderung 
durch den Zuwendungsempfänger. 

Der Zeitraum bis zur Auszahlung der Zuwendung kann verkürzt werden, indem der Zuwen-
dungsempfänger die Anerkennung des Zuwendungsbescheides und den Verzicht auf die 
Einlegung des Rechtsbehelfs schriftlich gegenüber dem Landkreis erklärt. 

Die im Zuwendungsbescheid benannten Auszahlungsfristen sind zu beachten. Der Zuwen-
dungsempfänger darf die Zuwendung nur insoweit und nicht eher vom Landkreis abfor-
dern, als sie innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für die fälligen Zahlungen be-
nötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs 
erforderlichen Angaben enthalten. Dabei ist die Verwendung bereits erhaltener Teilbeträge 
in summarischer Form mitzuteilen. 

9.2 Auszahlung bei Anteilfinanzierung

Die Zuwendung darf bei Anteilfinanzierung nur jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen finanziellen Mit-
teln des Zuwendungsempfängers in Anspruch genommen werden. 
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9.3 Auszahlung in Teilbeträgen

Bei längerfristigen Maßnahmen soll die Auszahlung der Zuwendung grundsätzlich über 
Teilbeträge erfolgen. Die Höhe der Teilbeträge und die Zahlungsfristen sind im Zuwen-
dungsbescheid festzulegen. Vor der Auszahlung des letzten Teilbetrags sind der Verwal-
tung die bereits gezahlten Teilbeträge in summarischer Form nachzuweisen.

10. Verwendung der Zuwendung, Verwendungsnachweis und Prüfung der Verwendung

10.1 Verwendung der Zuwendung

Die Zuwendung ist nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks 
sowie wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

Alle Einnahmen (Eigenmittel, Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, finanzielle Leis-
tungen Dritter und die Zuwendung des Landkreises), die mit dem Zuwendungszweck in 
Zusammenhang stehen, sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben einzusetzen. Die Zu-
wendung des Landkreises darf nur für die durch diesen im Zuwendungsbescheid aner-
kannten zuwendungsfähigen Ausgaben verwendet werden. 

Der Kosten- und Finanzierungsplan ist hinsichtlich seines Gesamtergebnisses verbindlich. 
Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 v. H. überschritten werden, soweit die Überschrei-
tung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen wer-
den kann. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen 
und Auflagen, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Kosten- und Finanzierungspla-
nes auch weitergehende Abweichungen zulässig. 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung der Zuwendung die im Kosten- und Finanzierungs-
plan für den Zuwendungszweck veranschlagten Gesamtausgaben, erhöhen sich die De-
ckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung des 
Landkreises anteilig. Auf die Mitteilungspflichten gemäß Pkt. 8.1 wird verwiesen.

Die nach Abschluss der Maßnahme nicht verbrauchten finanziellen Mittel des Landkreises 
sind durch den Zuwendungsempfänger unverzüglich an diesen zurückzuzahlen. 

Gegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungswert 150,00 Euro (Netto) übersteigt, 
sind zu inventarisieren. Sie verbleiben innerhalb einer Zweckbindungsdauer von mindes-
tens 5 Jahren im Miteigentum des Landkreises. Die Zweckbindungsfrist ist im Zuwen-
dungsbescheid festzulegen. Erst nach Ablauf der Zweckbindungsfrist kann der Zuwen-
dungsempfänger hierüber frei verfügen. 

10.2 Verwendungsnachweisführung

Der Zuwendungsempfänger ist für die ordnungsgemäße und zweckentsprechende Ver-
wendung und Abrechnung der vom Landkreis gewährten Zuwendung verantwortlich. Er 
haftet für evtl. entsprechende Rückforderungsansprüche des Landkreises. 

Soweit im Zuwendungsbescheid nicht anderes festgelegt wurde, ist die zweckentspre-
chende Verwendung der Zuwendung (Verwendungsnachweis) grundsätzlich innerhalb von 
6 Monaten nach Abschluss der Maßnahme durch den Zuwendungsempfänger gegenüber 
dem Landkreis nachzuweisen. Kann dieser Termin im Ausnahmefall durch den Zuwen-
dungsempfänger nicht eingehalten werden, hat dieser schriftlich und begründet eine Ter-
minverlängerung zu beantragen. Über die Antragstellung entscheidet die Verwaltung. Sie 
kann zudem einen Zwischennachweis verlangen. 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sach- und Tätigkeitsbericht und dem zah-
lenmäßigen Nachweis. Der Zuwendungsempfänger hat zudem zu bestätigen, dass wirt-
schaftlich und sparsam verfahren worden ist und dass die im Verwendungsnachweis ge-
machten Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen (Selbstauskunftspflicht 
des Zuwendungsempfängers). Im Sachbericht sind die bestimmungsgemäße Verwendung 
der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen. 

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 
voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Kosten- und Finanzierungsplans 
auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus 
dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zah-
lung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuer-
abzug nach § 15 UStG hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksich-
tigt werden. 

Mit dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Belege (Einnahme- und Ausgabebelege) über 
die Einzahlungen und Zahlungen an Dritte sowie ggf. Verträge über Aufträge etc. im Origi-
nal und in Kopie vorzulegen. Nach erfolgter Belegprüfung werden die Originalbelege mit 
einem Vermerk an den Zuwendungsempfänger zurückgesandt. 

10.3 Vereinfachter Verwendungsnachweis

Bei einer Höhe der gewährten Zuwendung von bis zu 5.000 Euro ist grundsätzlich der 
vereinfachte Verwendungsnachweis zugelassen. Dieser besteht aus dem Sachbericht so-
wie einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen (Belegliste), in dem die 
Einnahmen und die Ausgaben entsprechend der Gliederung des Kosten- und Finanzie-
rungsplanes in der zeitlichen Reihenfolge in monatlichen Summen unter Verwendung ei-
nes entsprechenden Vordrucks zusammenzustellen sind. Die Originalbelege verbleiben 
beim Zuwendungsempfänger. 

Von dieser Regelung ausgenommen sind Antragsteller, die erstmalig eine Förderung im 
Sinne dieser Richtlinie beim Landkreis beantragen. 

10.4 Prüfung der Verwendung der Zuwendung

Die den Verwendungsnachweis prüfende Behörde ist der Landkreis. Die Verwaltung prüft, 
ob der vom Zuwendungsempfänger eingereichte Verwendungsnachweis den im Zuwen-
dungsbescheid einschließlich den in den Nebenbestimmungen festgelegten Anforderun-
gen entspricht und ggf. erteilte Auflagen erfüllt wurden. 

Der Landkreis hat das Recht, die jeweiligen Vorhaben während der Planung, Durchführung 
und nach Beendigung zu prüfen. Er ist des Weiteren berechtigt, Bücher, Belege und sons-
tige Unterlagen vom Zuwendungsempfänger anzufordern sowie die Verwendung der Zu-
wendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen. Der Zuwendungsempfänger hat die erfor-
derlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

Unabhängig von der Prüfung der Verwendungsnachweise durch das zuständige Fachamt 
besteht das Prüfrecht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises. 

Der Zuwendungsempfänger wird über das Prüfungsergebnis nach Abschluss der Verwen-
dungsnachweisprüfung schriftlich informiert. 

Die Bücher, Belege und sonstige Unterlagen des Zuwendungsempfängers, die dieser im 
Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung beim Landkreis eingereicht hat bzw. die durch 
diesen (vor Ort) eingesehen wurden, sind mindestens 5 Jahre nach Abschluss der Prüfung 
aufzubewahren, soweit nicht andere Rechtsvorschriften von dieser Frist abweichende Auf-
bewahrungsfristen vorschreiben. 

11. Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstattung 
der Zuwendung und Verzinsung

11.1 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides

Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides sowie die Erstat-
tung der Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungsanspruchs richten sich nach Ver-
waltungsverfahrensrecht oder anderen Rechtsvorschriften.

11.2 Erstattung der Zuwendung

Die Zuwendung ist insbesondere zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Ver-
waltungsverfahrensrecht (insbesondere § 1 VwVfG LSA i.V. m. §§ 48, 49 VwVfG LSA) oder 
anderen Rechtsvorschriften unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückge-
nommen oder widerrufen wird.

11.3 Verzinsung des Erstattungsanspruchs

Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 1 VwVfG LSA i. V. m. § 49a Abs. 3 VwVfG 
LSA jährlich mit 5 Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu 
verzinsen.

11.4 Geringfügigkeit 

Abweichend von den VV-LHO LSA, § 44 Nr. 8.8, ist von einer Erstattung regelmäßig abzu-
sehen, wenn der zu erstattende Betrag 25 Euro nicht übersteigt. Die Geltendmachung ei-
nes Zinsanspruchs soll unterbleiben, wenn der berechnete Zinsbetrag einen Wert von 20 
Euro nicht übersteigt.

12. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

12.1 Förderhinweis

Bei allen Veröffentlichungen, Bekanntgaben und Werbemaßnahmen, die im Zusammen-
hang mit der durch den Landkreis geförderten Einrichtung und/oder dem geförderten Pro-
jektvorhaben stehen, ist auf die Förderung durch den Landkreis hinzuweisen.

12.2 Belegexemplare der Veröffentlichungen

Von dem im Zusammenhang mit der durch den Landkreis geförderten Vorhaben erstellten 
Plakaten, Programmen, Dokumentationen, Werbematerialien etc. ist je ein Exemplar kos-
tenlos mit dem Verwendungsnachweis dem Landkreis zu Dokumentationszwecken zur 
Verfügung zu stellen.

12.3 Inklusion und Barrierefreiheit

Bei der Planung und Realisierung von kulturellen Einrichtungen und/oder Projektvorhaben 
ist darauf hinzuwirken, dass die Veranstaltungsorte möglichst auch von Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen oder Behinderungen aufgesucht sowie selbstständig und 
weitgehend ohne fremde Hilfe genutzt werden können. 

Die individuellen Potenziale von behinderten Menschen zum selbstständigen Handeln soll-
ten bei den Kultureinrichtungen und deren Angebote nicht eingeschränkt werden. 

Die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27.04.2002 (BGBl. I S. 1468) 
zuletzt geändert durch Artikel 19 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 
3234,3329) in der jeweilig geltenden Fassung sind zu beachten. 

Konzepte für kulturelle Einrichtungen oder Vorhaben für die sowohl Landkreis- als auch 
Landesfördermittel beantragt werden, haben soweit möglich die Aspekte von Inklusion 
und Barrierefreiheit zu berücksichtigen. 
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Teil III Sonstige Förderbestimmungen

13. Komplementärfinanzierung durch den Landkreis

13.1 Voraussetzungen für Komplementärfinanzierung von Landesprojekten

Der Landkreis kann Zuwendungen zur Komplementärfinanzierung für kulturelle Einrich-
tungen und/oder Projektvorhaben, die durch das Land im Rahmen einer Landesrichtlinie 
gefördert werden bzw. werden sollen, gewähren, soweit damit das besondere Interesse 
des Landkreises an dem zu fördernden Projekt oder Vorhaben nachgewiesen werden soll 
bzw. die Mitfinanzierung des Landkreises die Fördervoraussetzung durch das Land ist und 
entsprechende Haushaltsmittel des Landkreises hierfür zur Verfügung stehen. 

13.2 Abstimmung der Fristen mit dem Land

Die Verwaltung hat sich bei Fördermaßnahmen gemäß Pkt. 13.1 mit dem Land insbeson-
dere hinsichtlich der Frist zum vorzeitigen Maßnahmebeginn sowie der Frist zur Vorlage 
des Verwendungsnachweises abzustimmen.

Teil IV Schlussbestimmungen

14. In-Kraft-Treten

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung kultureller Einrichtun-
gen oder ihrer kulturellen Projektvorhaben im ländlichen Raum des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld tritt nach dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Anlage
zur Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung kultureller Einrich-
tungen oder ihrer kulturellen Projektvorhaben im ländlichen Raum des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld 

Übersicht über Ortsteile im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die „ländlicher Raum“ im Sinne 
der Richtlinie sind:

Ortsteile (OT) Ortsteile (OT) Ortsteile (OT) 
Aken Rödgen, Zschepkau Elsdorf 
Kleinzerbst Thalheim Porst
Kühren Reuden Arensdorf, Gahrendorf 
Mennewitz Bobbau Baasdorf 
Susigke Greppin Dohndorf 

Holzweißig Löbnitz a. d. L. 
Großwülknitz, 
Kleinwülknitz 
Hohsdorf, Merzien, 
Zehringen 

Ortsteile (OT) Ortsteile (OT) Ortsteile (OT) 
Altjeßnitz Sandersdorf Cösitz, Priesdorf 
Jeßnitz (Anhalt) Brehna Göttnitz, Löbersdorf 
Marke Glebitzsch, Beyersdorf, 

Köckern 
Großzöberitz 

Raguhn Heideloh Löberitz 
Retzau Petersroda Quetzdölsdorf 
Schierau, Priorau, Niesau, 
Möst 

Ramsin Salzfurtkapelle, Wadendorf 

Thurland Renneritz Schortewitz 
Tornau vor der Heide, 
Lingenau, Hoyersdorf 

Roitzsch Schrenz, Rieda 

Zscherndorf Spören, Prussendorf 
Stumsdorf, Werben 
Zörbig, Mößlitz 

Ortsteile (OT) Ortsteile (OT) Ortsteile (OT) 
Edderitz, Pfaffendorf, 
Pilsenhöhe 

Burgkemnitz Chörau 

Fraßdorf Friedersdorf Diebzig 
Glauzig, Rohndorf Gossa Dornbock, Bobbe 
Görzig, Station Weißandt-
Gölzau 

Gröbern Drosa 

Großbadegast, Kleinbade-
gast, Pfriemsdorf 

Krina Elsnigk, Würflau 

Gröbzig Mühlbeck Großpaschleben, Frenz 
Hinsdorf Muldenstein Kleinpaschleben, Mölz 
Libehna, Locherau, Repau Plodda Libbesdorf, Rosefeld 
Maasdorf Pouch Micheln, Klietzen, 

Trebbichau 

Ortsteile (OT) Ortsteile (OT) Ortsteile (OT) 
Meilendorf, Körnitz, 
Zehmigkau 

Rösa, Brösa Osternienburg, Pißdorf, 
Sibbesdorf 

Piethen Schlaitz Reppichau 
Prosigk, Cosa, Fernsdorf, 
Pösigk, Ziebigk 

Schmerz Trinum 

Quellendorf, Diesdorf Schwemsal Wulfen 
Radegast  Zabitz, Maxdorf, Thurau 
Reinsdorf  
Reupzig, Breesen, 
Friedrichsdorf, Storkau 

 

Riesdorf  
Scheuder, Lausigk, 
Naundorf 

 

Trebbichau a. d. F., 
Hohnsdorf 

 

Werdershausen  
Weißandt-Gölzau, Gnetsch, 
Klein Weißandt 

 

Wieskau, Cattau  
Wörbzig  
Zehbitz, Lennewitz, 
Wehlau, Zehmitz 

 

Ortsteile (OT) 
Bias 
Pulspforde, Bonitz 
Luso, Bone, Mühlsdorf 
Bornum, Garitz, 
Kleinleitzkau, Trüben 
Buhlendorf 
Deetz 
Dobritz 
Gehrden 
Gödnitz, Flötz 
Grimme 
Güterglück, Trebnitz 
Hohenlepte, Badetz, 
Kämeritz, Tochheim 
Jütrichau, Pakendorf, 
Wertlau 
Leps, Eichholz, Kermen 
Lindau, Kerchau, Lietzo, 
Quast 
Moritz, Schora, Töppel 
Nedlitz, Hagendorf 
Nutha, Niederlepte, 
Nutha Siedlung 
Polenzko, Bärenthoren, 
Mühro 
Reuden/Anhalt, 
Reuden-Süd 
Steutz, Steckby 
Straguth, Badewitz, 
Gollbogen 
Walternienburg, Ronney 
Zernitz, Kuhberge, Strinum 
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Bekanntmachung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Öffentliche Bekanntmachung der Regionalen Planungsgemein-
schaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg gemäß § 10 Abs. 1 ROG
Genehmigung des Regionalen Entwicklungsplans für die Planungsregion Anhalt-Bitter-
feld-Wittenberg mit den Planinhalten „Raumstruktur, Standortpotenziale, technische Infra-
struktur und Freiraumstruktur“

Gem. § 10 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG vom 22.12.2008, BGBl. I S. 2986, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20.07.2017, BGBl. I S. 2808) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht:

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wit-
tenberg hat in ihrer Sitzung am 14.09.2018 mit Beschluss Nr. 06/2018 den Regionalen 
Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg mit den Planinhal-
ten „Raumstruktur, Standortpotenziale, technische Infrastruktur und Freiraumstruktur“ 
gem. § 9 Abs. 3 Satz 1 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA, vom 
23.04.2015, GVBl. LSA S. 170, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.10.2017, GVBl. LSA S. 
203) beschlossen. Der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitter-
feld-Wittenberg mit den Planinhalten „Raumstruktur, Standortpotenziale, technische Infra-
struktur und Freiraumstruktur“ umfasst die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, 
d. h. die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau, den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und den Land-
kreis Wittenberg. Das zuständige Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr hat den 
beschlossenen Plan mit Bescheid vom 21.12.2018 – Aktenzeichen 26.11-20302/2 gem. § 
9 Abs. 3 LEntwG LSA unter der Maßgabe genehmigt, dass in Z 19 vor dem Zitat „die Errich-
tung von raumbedeutsamen Photovoltaikfreiflächen-, Tierproduktions-, Biomasseanlagen 
sowie die Anlage von Wegen/Straßen, mit Ausnahme landwirtschaftlicher Wege, nicht zu-
lässig.“ das Wort „insbesondere“ eingefügt wird. Bis zur Umsetzung der Maßgabe gilt der 
vorgenannte Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Witten-
berg als nicht genehmigt.

Am 29.03.2019 trat die Regionalversammlung mit Beschluss Nr. 03/2019 der Maßgabe des 
Genehmigungsbescheides bei.

Der  Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg mit 
den Planinhalten „Raumstruktur, Standortpotenziale, technische Infrastruktur und Frei-
raumstruktur“ einschließlich Begründung, die Rechtsbehelfsbelehrung, der Umweltbericht 
sowie die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 3 ROG können jeweils bei den 
folgenden Stellen kostenlos durch jedermann, während der jeweiligen Dienst- und 
Sprechzeiten, eingesehen werden:
•  in der Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Witten-

berg, Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)
•  in der Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV, 

Ziegelstraße 10, OT Bitterfeld, 06749 Bitterfeld-Wolfen
•  in der Kreisverwaltung Wittenberg, Fachdienst Raumordnung und Regionalentwick-

lung, Breitscheidstraße 3, 06886 Lutherstadt Wittenberg

•  in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege 
und Geodienste, Gustav-Bergt-Straße 3, 06862 Dessau-Roßlau

Darüber hinaus sind die Dokumente unter der Adresse https://www.planungsregion-abw.
de abrufbar.

Mit der Bekanntmachung der Genehmigung des Regionalen Entwicklungsplans für die 
Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg mit den Planinhalten „Raumstruktur, Stand-
ortpotenziale, technische Infrastruktur und Freiraumstruktur“ entsprechend § 10 Absatz 1 
ROG i.V.m. § 11 Absatz 2 der Verbandssatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft An-
halt-Bitterfeld-Wittenberg in den folgenden Bekanntmachungsblättern:

− im Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau 
− im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
− im Amtsblatt des Landkreises Wittenberg

wird der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 
mit den Planinhalten „Raumstruktur, Standortpotenziale, technische Infrastruktur und 
Freiraumstruktur“ wirksam.

Auf die Voraussetzungen der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und die damit verbundenen Rechtsfolgen wird gem. § 11 Absatz 5 Satz 2 ROG 
wie folgt hingewiesen:

Gemäß den gesetzlichen Regelungen wird eine Verletzung der in § 11 Absätze 1 bis 4 ROG 
genannten Vorschriften und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Regionalen Entwick-
lungsplans für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg mit den Planinhalten 
„Raumstruktur, Standortpotenziale, technische Infrastruktur und Freiraumstruktur“ ge-
genüber der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Geschäfts-
stelle, Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt) geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung der betreffenden Vorschriften bzw. den Mangel des 
Abwägungsvorganges begründen soll, ist bei der Geltendmachung darzulegen.

Köthen (Anhalt), den 08.04.2019

gez. U. Schulze 
Vorsitzender Siegel


